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 Veröffentlicht am 27.09.2005

Norm

ABGB §773a Abs1

ZPO §503 Z4 E4c9

ZPO §503 Z4 E4c18

Rechtssatz

Die Frage des Bestehens oder Nichtbestehens des im § 773a Abs 1 ABGB beschriebenen Naheverhältnisses ist eine

solche der rechtlichen Beurteilung, die auf Grund des festgestellten Sachverhalts zu lösen ist. Die Quali kation der für

die P ichtteilsminderung erheblichen Sachverhaltselemente im Sinne der Bejahung oder Verneinung des vom Gesetz

geforderten Naheverhältnisses ist daher revisibel, sodass der Oberste Gerichtshof an die - wenngleich in den

Feststellungen enthaltene - Beurteilung durch das Erstgericht nicht gebunden ist.
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